
 

 

 
Fachbereich 3 

Datum: 14.10.2015 
 

Mitteilungsvorlage Nr.: MV/268/2015 / öffentlich 

 

Aufhebung der Abwasserreinigungsanlage (ARA) Markhausen 
 
Beratungsfolge: 

Gremium Geplant am 

Straßen-, Wege- und Kanalisationsausschuss 04.11.2015 

 
 
Begründung: 
Die Abwasserreinigungsanlage Markhausen soll zum 31.12.2017 aufgegeben werden. Die Anlage 
ist in weiten Teilen sanierungsbedürftig; sie entspricht zum Teil nicht mehr dem Stand der Technik 
(u. a. die Phosphatfällung) und hat zudem einen stark belasteten Vorfluter mit der Marka. Die Stadt 
Friesoythe hat mit dem Argument, die Abwasserreinigungsanlage Markhausen bis 2017 
aufzugeben und die Abwässer zur Abwasserreinigungsanlage Friesoythe überzuleiten, 
Fördermittel zum Ausbau der Abwasserreinigungsanlage Friesoythe erhalten. 
 
Im Jahr 2016 sind die planerischen Voraussetzungen und erste Arbeiten zu erledigen, um die 
Umsetzung der Überleitung der Abwässer nach Friesoythe bis Ende 2017 realisieren zu können. 
 
Deshalb wurden Haushaltsmittel in Höhe von 200.000 € für das Haushaltsjahr 2016 angemeldet. 
 
Zur Überleitung des Abwassers nach Friesoythe ist eine Abwasserdruckrohrleitung bis zur 
Abwasserdruckrohrleitung Neuscharrel / Friesoythe in einer Länge von ca. 8 km erforderlich, 
ebenso der Komplettumbau des Pumpwerkes Grenzweg sowie die Instandsetzung bisher nicht 
genutzter Belebungsbeckenkapazitäten auf der Abwasserreinigungsanlage Friesoythe. 
 
Unter anderem werden die Planungen den genauen Trassenverlauf und Dimensionierung der 
erforderlichen Druckrohrleitung, inwieweit eventuell eine Zwischenspeicherung auf der 
Abwasserreinigungsanlage Markhausen sinnvoll ist, sowie einen Kostenrahmen ergeben.  
 
Die Gesamtkosten werden nach derzeitigem Stand auf ca. 0,8 bis 1,0 Mio. € geschätzt, zzgl. der 
Rückbauarbeiten der Abwasserreinigungsanlage Markhausen, die im Nachlauf ab 2018 erfolgen 
sollen.    
 
 
Finanzierung: 

 Keine finanziellen Auswirkungen 

X Gesamtausgaben in Höhe von 1,0 Mio. € 

 Folgekosten pro Jahr in Höhe von       € 

 Deckungsmittel stehen zur Verfügung unter       

 Umsetzung des Beschlusses bis       
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